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Vorbemerkung

Meine Masterarbeit, die ich im Januar 2010 am Lehrstuhl für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bo-

chum vorlegte, gab in einem gewissen Umfang den damaligen wissenschaftlichen Stand der Materie 

zur menschengerechten Unterbringung im Maßregelvollzug wider. Da sich seit dem die Rechtspre-

chung zum Maßregelvollzug grundlegend geändert hat, habe ich das heutige Thema stark überarbei-

tet und den Schwerpunkt auf die vom EGMR und des deutschen BVerG auferlegten höheren Anforde-

rungen gelegt. Es versteht sich jedoch hoffentlich, dass es sich hier um keinen juristischen, sondern 

um einen kriminologischen Vortrag handelt.

Die Politik und der Wunsch nach mehr Sicherheit 

Mein Thema befasst sich mit jenen Straftätern, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit auf 

absehbare Zeit nicht in Freiheit entlassen werden können. Es sind Menschen, zu-

meist Männer, die schwere Gewalttaten oder andere erhebliche Straftaten verübten. 

Waren sie voll schuldfähig, verbüßten sie vor der sich anschließenden Sicherungs-

verwahrung eine langjährige Freiheitsstrafe.1 Ein anderer Teil der Personen, die sich 

im Maßregelvollzug befinden, sind psychisch krank. Waren sie schuldunfähig, wur-

den sie freigesprochen und kamen auf unbestimmte Zeit in ein psychiatrisches Kran-

kenhaus.2 Ähnliches betrifft jene, die vermindert schuldfähig waren.3 Maßregelvollzug 

ist eine juristisch angeordnete Zwangsmaßnahme und erfüllt hoheitliche Aufgaben. 

Sein Zweck ist zunächst, die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern zu schützen.4 

Ich gehe hier nicht auf die doch erheblichen Besonderheiten und Unterschiede zwi-

schen den Regelungen in der Schweiz und in Deutschland ein. 

Der Maßregelvollzug ist aber, unabhängig nach welcher der beiden Rechtsordnun-

gen er angeordnet wird, nach dem Abstandsgebot keine Strafe. „Juristisch ist der 

Maßregelvollzug frei von jedem Schuldvorwurf und jeder Legitimation für Übelzufüh-

rung“, so Eisenberg.5

1 gem. § 66 StGB (hier und im folgenden Deutsches Strafgesetzbuch)
2 gem. § 20 in Verbindung mit § 63 StGB.
3 gem. § 21 in Verbindung mit § 63 StGB.
4   Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg 2003: 21.
5   Eisenbach 2000: 435 ff.
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Lange Zeit war das Thema Maßregelvollzug ein Randthema außerhalb des Medien-

interesses. Lediglich wenn es zu spektakulären Entweichungen kam, wurde der Fo-

kus kurzfristig darauf gerichtet. Kritik an der Durchführung des Maßregelvollzugs, ins-

besondere an der Praxis der Sicherungsverwahrung gab es allenthalben in der juris-

tischen und kriminologischen Fachliteratur. 

Dies änderte sich schlagartig als im Sommer 2010 ein erstes vielbeachtetes Urteil 

der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zur Frei-

lassung von Personen aus der nachträglichen Sicherungsverwahrung erging.6 In den 

Medien gerieten dabei die Fakten zeitweise völlig aus dem Blick. Das Thema Siche-

rungsverwahrung erlangte eine Form der Aktualität wie seit Jahren nicht mehr. Vor al-

lem Politiker aus der Provinz gerierten sich gegenüber der Öffentlichkeit so, als kön-

ne man das Urteil schlichtweg ignorieren. Das Versprechen der Regierenden von null 

Risiko dient noch heute häufig der „Bauernfängerei“.7 

Gesetzesverschärfungen in den vergangenen Jahren haben dafür gesorgt, dass die 

Zahl der Sicherungsverwahrungen stetig wuchs, obwohl schwere Gewalt- und Se-

xualdelikte nicht häufiger wurden. Während sich die Anstalten füllten, entstand ein 

kaum noch zu durchschauendes juristisches Regelwerk. Politik und Teile der Justiz 

haben sich geweigert, eine unangenehme Realität zur Kenntnis zu nehmen. Weder 

suchten Behörden nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten, noch wurden jene, 

die nicht grundlos als sehr gefährlich galten, auf ein Leben „draußen“ vorbereitet.

Scharmer gibt zu bedenken,  dass durch das Recht der Sicherungsverwahrung die 

Vollzugsrealität eine derartige Verschärfung erfahren habe, dass Resozialisierungs-

maßnahmen bei vielen Gefangenen, die sie im Grunde genommen am nötigsten er-

fahren müssten, nicht, zu spät oder nicht im nötigen Umfang durchgeführt würden.8

Dabei traten schon seit den 1990er Jahren diejenigen Personen des Maßregelvoll-

zugs in den Mittelpunkt des Interesses, die mangels ausreichender Fortschritte in ih-

rer Therapie und aufgrund der auch nach Jahren der Unterbringung durch Gutachten 

festgestellten weiterbestehenden Gefährlichkeit als „untherapierbar“ galten. Für als 

gefährlich eingestufte psychisch kranke Straftäter gibt es schon länger Langzeitbe-

handlungsstationen in verschiedenen psychiatrisch-forensischen Kliniken. Der Begriff 

„Longstay“ schwappte zunächst aus den Niederlanden nach Deutschland über. Die 

„normalen“ Straftäter, die weiterhin als gefährlich gelten, blieben jedoch weiter inner-

6 EGMR, Urteil  vom 17.  Dezember 2009,  Az.:  19359/04,  das mit  der  Zurückweisung des Wider-
spruchs Deutschlands im Mai 2010 endgültig rechtskräftig wurde.
7  Albrecht 2010: 1.
8 Scharmer, 2012: 1.
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halb der Justizvollzugsanstalten in Sicherungsverwahrung.  Aber die Frage, wie denn 

überhaupt eine gerichtsfeste, menschengerechte Unterbringung in Longstay-Einrich-

tungen zu bewerkstelligen wäre – besonders für Personen aus der Strafhaft -  ist erst  

vor dem Hintergrund der beiden aktuellen Urteile des EGMR (2009/2010) und des 

deutschen BVerfG (2011) in den Vordergrund getreten, wohingegen, das muß erneut 

betont werden, die zuständigen Politiker keine Veranlassung für die Änderung der 

bisherigen Praxis sahen, obwohl deren Rechtswidrigkeit seit langem bekannt war. 

Der Grund ist so simpel wie offenkundig: Politiker, die fortwährend für die Verschä-

fung von Gesetzen eingesetzt haben und dies noch immer tun, können sich nicht 

plötzlich  für  die  Belange  von  Sicherungsverwahrten  einsetzen.  Dies  stieße  beim 

Wahlvolk auf Unverständnis und käme schlecht an. Mit diesem Thema kann kein Po-

litiker gewinnen, nur verlieren.

Aufgaben von Longstay-Einrichtungen

Die Vorstellung, man könne einen Patienten so erfolgreich therapieren, dass man ihn 

nach einiger Zeit als dauerhaft geheilt entlassen könne, ist nach heutiger, überwie-

gender  Auffassung in der Psychiatrie realitätsfremd. Nicht die „Therapiefähigkeit“ ei-

nes Patienten ist entscheidend, sondern allein ob seine Gefährlichkeit in dem Maß 

gemindert werden kann, dass eine Entlassung in eine – oftmals nur relative – Freiheit 

unter bestimmten Bedingungen in einem definierten Empfangsraum vertretbar ist. So 

empfiehlt Braasch, den Begriff „untherapierbar“ ganz aufzugeben und ihn durch die 

Bezeichnung „zur Zeit nicht entlassbar“ oder „längerfristig nicht entlassbar“ zu erset-

zen.9 Damit kommt zum Ausdruck, dass man das Ziel einer Resozialisierung nicht 

aufgibt. Es besteht sonst die Gefahr, dass sachfremde Gründe – beispielsweise Kos-

tenreduzierung  - dazu führen könnten, aufwendigere Patienten, deren Therapie sehr 

lange dauert oder längere Zeit unterbrochen wird, in Longstay-Einrichtungen abzu-

schieben. 

An dieser Stelle sei auch auf die Problematik von psychiatrischen Gutachten hinge-

wiesen, besonders auf die Möglichkeit der Fehlbeurteilung von Menschen im Maßre-

gelvollzug. Es gibt eine unbekannte Zahl von Personen, die sogenannten „Falsch-

Positiven“, die als gefährlich eingestuft wurden, es aber nicht sind und die ihre Nicht-

gefährlichkeit nicht beweisen können. Gerade die SV Sicherungsverwahrung schaffe 

9 Braasch, 2010: 20.
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eine Gefährlichkeitsvermutung zulasten der Betroffenen, die in der Regel - mangels 

Erprobung und Entlassung – schwer bis nicht widerlegt werden kann.10

So ist also zur Klärung, wer überhaupt in den Longstaybereich kommt und ggf. wie 

wieder heraus, ein formalisiertes, überprüfbares Verlegungsververfahren notwendig. 

Menschenrechte als Fundament

Die Frage der Beachtung der Menschenrechte im Strafvollzug und im Maßregelvoll-

zug ist  eng mit  der Entwicklung von Menschenrechtsstandards auf internationaler 

Ebene verknüpft.  Die Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 und die 

sog. Anti-Folter-Konvention von 1987 wurden durch Ratifizierung sogar bindendes 

Recht im Range eines Bundesgesetzes.11 Diese Normen haben für den Einzelnen 

große Bedeutung,  da jeder  Betroffene auf  dem Wege einer  Individualklage seine 

Rechte einfordern kann.

Der CPT12 misst regelmäßigen Besuchen durch Aufsichtsorgane erhebliche Bedeu-

tung bei. Diese sind ermächtigt, vertrauliche Gespräche mit den Patienten zu führen, 

ggf. ihre Beschwerden entgegenzunehmen und alle notwendigen Empfehlungen aus-

zusprechen. So veröffentlicht der CPT jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten 

in einzelnen Ländern. Es besucht dort Orte des Freiheitsentzugs, wobei sich seine 

Mitglieder dort frei bewegen und sich ungestört mit Gefangenen, Patienten oder Per-

sonal unterhalten können. Das Komitee möchte, dadurch den nationalen Behörden 

im Voraus eindeutige Hinweise über seine Ansicht geben, wie Personen, denen die 

Freiheit entzogen wurde, behandelt werden sollen.13

Der letzte Besuch in Deutschland durch den CPT fand im Jahre 2009 statt, der Be-

richt wurde im Jahre 2011 veröffentlicht. Diese Besuche fanden zu einer Zeit statt,  

darauf wies der CPT ausdrücklich hin, als in Deutschland im Anschluss an aktuelle 

Urteile des EGMR in zahlreichen Foren eine Reform des Systems der Sicherungs-

verwahrung diskutiert wurde.14 Der CPT bittet um genaue Angaben zu den konkreten 

Maßnahmen, welche die Bundes- und Landesbehörden angesichts der genannten 

Urteile des EGMR und des Bundesverfassungsgerichts ergriffen haben. Ferner erbit-

10   Scharmer, 2012: 2.
11 Dünkel, 2007: 99 f..
12 CPT ist die Abkürzung von „European Commettee for the Prevention of Torture and Inhuman or De-
grading Treatment or Punishment“; Deutsch: Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe.
13 Europäisches Komitee CPT, 2006: 3.
14 Europarat. CPT-Brericht, 2011: 42.

4



tet der Ausschuss Angaben dazu 

- wo und unter welchen Bedingungen Personen nach dem ThUG in Therapieunter-

bringung untergebracht  sind  (z.  B.  individuelle  Behandlungspläne,  Therapie,  Voll-

zugsgestaltung, Kontakt mit der Außenwelt etc.);

- ob Neubauten für diesen Zweck geplant sind.15

Die Delegation stellte ferner u.a. fest, dass die Haftbedingungen für Sicherungsver-

wahrte kaum besser waren als für Strafgefangene und daß viele der Punkte, die be-

reits  im vergangenen Bericht  angemahnt  wurden,  nicht  verbessert  wurden.16 Der 

CPT kritisiert diese Entwicklungen außergewöhnlich deutlich und fordert die Behör-

den auf, genaue Angaben zur Umsetzung der Maßnahmen und Pläne zu machen. 

Weiter erbittet er Informationen über die Personalausstattung von Abteilungen für Si-

cherungsverwahrung sowie einen Bericht über die „Motivationsprogramme“ und die 

therapeutischen Angebote, die von den Insassen regelmäßig wahrgenommen wer-

den.17 Im wesentlichen kamen in diesem Bericht also alljene Probleme zur Sprache, 

die seit Jahren mehr oder weniger stark in Erscheinung traten und die auch Gegen-

stand in den  Verfahren des EGMR und des BVerfG  waren.

Die Urteile des EGMR und des  BVerfG

Der EGMR nimmt für sich in Anspruch, Begriffe und Maßnahmen autonom auszule-

gen und unterwirft sich nicht der nationalstaatlichen Auslegung.18 Es kommt immer 

auf die tatsächlichen Ausprägungen der Regelungen in den Vertragsstaaten an, nicht 

aber auf ihre innerstaatliche, formale Klassifizierung.19 

Das Urteil des EGMR erging damals im Wesentlichen aus zwei Gründen im Sinne 

des Beschwerdeführers: 

Erstens wurde ein Verstoß gegen Artikel 5 Abs.1 EMRK festgestellt.20 Der Artikel 5 

EMRK befasste sich mit dem Bereich „Recht auf Freiheit und Sicherheit“ und ist ver-

gleichbar mit  Art. 104 GG, wobei es dort um keinen Katalog materiell zulässiger Frei-

heitsbeschränkungen handelt, sondern um formelle Voraussetzungen.21 Die Möglich-

15 Europarat. CPT-Brericht, 2011: 43.
16 Europarat. CPT-Brericht, 2011: 45.
17 Europarat. CPT-Brericht, 2011: 47.
18 Böhm, 2010: 157.
19 Müller, 2010: 209.
20 Böhm, 2010:156.
21 Müller, 2010: 207.
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keit einer tatsächlich unbefristeten Sicherungsverwahrug wurde in diesem Fall aber 

erst durch eine spätere Gesetzesänderung geschaffen. Daher konnte die Fortdauer 

der Sicherungsverwahrung über die 10 Jahre hinaus nicht mit Art. 5 Abs. 1 EGMR in 

Einklang gebracht werden, lautet verkürzt die Begründung.22

Zweitens  verstößt  die  nachträgliche  Sicherungsverwahrung  auch  gegen  Art.  7 

EMRK. Kritisiert wurde vom EGMR vor allem, dass es sich bei der Sicherungsver-

wahrung, so wie sie zur Zeit in Deutschland angewandt wird, entgegen der national-

staatlichen Auslegung doch um eine Form von Strafe handle. Missachtet werde hier 

das Abstandsgebot zwischen Strafe und Maßregel.

Im Mai 2011 hat nun auch das deutsche BVerfG23 das gesamte seit 1998 ständig ver-

schärfte Bundesrecht zur Sicherungsverwahrung für grundgesetzwidrig erklärt. Nur 

die Rücksichtnahme auf Sicherheitsinteressen der Bevölkerung bei sofortiger, unvor-

bereiteter Entlassung vieler Verwahrter hat das Gericht daran gehindert,  auch die 

Nichtigkeit der Gesetze festzustellen. Das BVerfG übernahn den Maßstab der Rich-

ter des EGMR: die tatsächliche, nämlich strafgleiche Ausgestaltung und Wirkung der 

Verwahrung. Damit legte es bisherige politische Unterlassungen zutage: Sicherungs-

verwahrte wurden bislang im Strafvollzug weitgehend von Behandlungs- und Locke-

rungsmöglichkeiten ausgenommen. Das BVerfG hat damit wie zuvor das Europäi-

sche Gericht ein realitätsfernes begriffliches Konstrukt, Sicherungsverwahrung sei et-

was ganz Anderes als Strafe und deswegen nicht den Verboten der Rückwirkung und 

Doppelbestrafung unterworfen, als falsch erkannt. 

Die Vorgaben des BVerfG seien überraschend detailliert, so  Pollähne. Vielleicht ist 

das Urteil auch deshalb so genau ausgefallen, weil die Richter Zweifel an der Politik 

bekommen haben. Schon 2004 hatte das BVerfG konkrete Vorgaben zum Abstands-

gebot formuliert – doch der Alltag in den Gefängnissen blieb nahezu unverändert.  

Das, was die Verfassungsrichter für die Sicherungsverwahrten erfüllt sehen wollen, 

sind ja Forderungen, die schon lange an den normalen Strafvollzug gestellt werden.24

Bei der Frage, wie Personen zukünftig nach menschengerechten Kriterien auch in 

Zukunft unterzubringen sind, gibt es große Anstrengungen für Vorbereitung für Kon-

zeption,  Organisation und Gesetzgebung zu bewerkstelligen.  Politische Verweige-

rung mit dem Hinweis es sei kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf gegeben, ist  

nicht mehr möglich. Es bedarf intensiver sachlicher und fachlich-personeller Ausstat-

22 Böhm, 2010:156.
23 Nachweis: http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20110504_2bvr236509.html, zuletzt besucht am 
1. 11. 2011.
24 Pollähne: 2011.
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tung  in  neuen  Unterbringungseinrichtungen,  in  Übergangsheimen  mit  betreutem 

Wohnen und in der Sozialarbeit der Führungsaufsicht. Es müssen technische Ein-

richtungen für elektronische Überwachung Entlassener geschaffen werden. Es gilt 

besonders Kostenträgerschaften in Land, Kommunen und Verbänden zu klären.25

Zu den Vorgaben an den Gesetzgeber

Bartsch und Kreuzer stellen insgesamt sieben Vorgaben zur gesetzlichen Neugestal-

tung des Vollzugs der Sicherungsverwahrung in dem Urteil des BVerG heraus. Darin 

werden wesentliche Bereiche einer künftigen Vollzugsgestaltung determiniert und be-

ziehen neuere wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Handhabung und zu Problemen 

des Vollzugs der Sicherungsverwahrung ein.26

1. Das BVerfG stellt für die Sicherungsverwahrung den ultimaratio-Grundsatz heraus. 

Es  müssten  schon  während  des  vorangehenden  Strafvollzugs  alle  Möglichkeiten 

ausgeschöpft werden müssten, um die Gefährlichkeit des Verurteilten zu reduzieren, 

so dass nach Möglichkeit die Maßregelvollstreckung vermieden werden könne.27

2.  Im Vollzug der Sicherungsverwahrung kommt der Behandlung zentrale Bedeu-

tung zu. Das BVerfG verlangt eine umfassende, modernen wissenschaftlichen Anfor-

derungen entsprechende Behandlungsuntersuchung, die zu Beginn des Sicherungs-

verwahrungsvollzugs erfolgen soll. Deren Ergebnisse werden Basis für einen detail-

lierten, fortlaufend zu aktualisierenden Vollzugsplans sein. Die Behandlung sei durch 

ein multidisziplinäres Team qualifizierter Fachkräfte durchzuführen. Kosten und Auf-

wand dürften für die individuellen Behandlungsangebote nicht gescheut werden, so-

fern die standardisierten Angebote der Anstalten sich im Einzelfall als unzureichend 

erwiesen.28

3.  Bei  vielen  langjährig  Inhaftierten sei  nur  noch eine geringe Therapiemotivation 

feststellbar; Lethargie und Passivität haben sich nach mehreren gescheiterten Thera-

pieversuchen breitgemacht. Das BVerfG verlangt nun gezielte Motivationsarbeit, um 

die Bereitschaft der Untergebrachten zur Behandlung zu wecken, auch durch Eta-

blierung eines Anreizsystems an, das aktive Mitarbeit mit besonderen Vergünstigun-

gen und Freiheiten belohnt.29

25 Kreuzer, 2011.
26 Bartsch/Kreuzer, 2011.
27 Bartsch/Kreuzer, 2011: 10.
28 Bartsch/Kreuzer, 2011.
29 Bartsch/Kreuzer, 2011: 10.
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4. Der äußere Rahmen des Vollzugs der Sicherungsverwahrung unterschied sich bis-

lang kaum von dem des Strafvollzugs. Vor diesem Hintergrund sei es zu begrüßen, 

dass das BVerfG nunmehr explizit ausreichende Personalkapazitäten und eine vom 

Strafvollzug  weitestgehend  getrennte  Unterbringung  Sicherungsverwahrter  einfor-

dert, um künftig einen deutlichen Abstand zwischen Maßregel- und Strafvollzug zu 

gewährleisten. Dabei ist die Unterbringung von Verwahrten in besonderen Gebäuden 

oder Abteilungen großer Strafhaftanstalten einer Inhaftierung in eigenständigen klei-

nen Sicherungsverwahrungseinrichtungen vorzuziehen.30

5. Bereits 2004 hatte das BVerfG die besondere Bedeutung von Vollzugslockerungen 

für die Erstellung der Prognose im Rahmen der Entscheidung über die Aussetzung 

oder Erledigung der Sicherungsverwahrung hervorgehoben. Deshalb dürften Siche-

rungsverwahrten diese Maßnahmen nicht ohne hinreichenden Grund versagt wer-

den. Diese Vorgabe ist in der Vollzugspraxis fast ohne Wirkung geblieben. Grund für 

diese Zurückhaltung sei ein Klima der Ängstlichkeit und Übersicherung. Weiter be-

fasste sich das BVerfG mit der Betreuung von Sicherungsverwahrten nach einer Ent-

lassung und gibt vor, dass für sie ein ausreichendes Angebot an Einrichtungen, etwa 

forensische Ambulanzen und Einrichtungen des betreuten Wohnens, zur Verfügung 

stehen müsse.31

Diese Vorgabe werde in der Praxis zu erheblichen Problemen führen. Denn in der 

Vergangenheit  hat  sich  gezeigt,  dass  Kommunen  und  Wohlfahrtsverbände  sich 

schon gegen die Aufnahme eines einzelnen Sicherungsverwahrten „mit Händen und 

Füßen“ wehren. Umso schwieriger dürfte es werden, in einer Stadt oder Gemeinde 

eine Nachsorgeeinrichtung für eine Vielzahl entlassener Sicherungsverwahrter zu er-

richten.32

6. Das BVerfG forderte einen effektiv durchsetzbaren Rechtsanspruch auf Durchfüh-

rung der vorgenannten Maßnahmen. Zur Durchsetzung ihrer Rechte sei den Siche-

rungsverwahrten ein geeigneter Beistand beizuordnen. Es könnte sinnvoll sein, den 

Sicherungsverwahrten für die gesamte Vollzugszeit einen Pflichtverteidiger beizuord-

nen, der sie in der Wahrnehmung ihrer Rechte und Interessen unterstützt.33

7. Das BVerfG gab außerdem vor, dass die Fortdauer der Sicherungsverwahrung in 

mindestens jährlichen Abständen und mit zunehmender Vollzugsdauer noch häufiger 

30 Bartsch/Kreuzer, 2011: 11.
31 Bartsch/Kreuzer, 2011: 12.
32 Bartsch/Kreuzer, 2011: 12.
33 Bartsch/Kreuzer, 2011: 10.

8



zu überprüfen ist.34

Die aktuelle Ausgestaltung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung garantiert kei-

nen Rechtsanspruch auf  Therapie  oder  Behandlung.  Etliche Sicherungsverwahrte 

versuchen seit Jahren vergeblich in sozialtherapeutischen Anstalten einen Therapie-

platz zu bekommen. So ist beispielsweise in Bayern (ca. 12.000 Inhaftierte) für alle 

Gewalttäter mit längeren Freiheitsstrafen und Sicherungsverwahrte eine Kapazität in 

der Sozialtherapie von derzeit 16 Plätzen in der JVA Kaisheim vorgesehen. Zusätz-

lich sollen 17 Plätze 2012 in der JVA München Stadlheim geschaffen werden, so 

dass 2012 für diese Gruppe von Inhaftierten ganze 33 Behandlungsplätze vorhanden 

sind. Sozialtherapeutische Konzepte für die Behandlung von Gefangenen und Siche-

rungsverwahrten  ohne  Gewalt-  oder  Sexualdelinquenz  (bspw.  BtM Delikte,  Woh-

nungseinbruchsdiebstahl, etc.) fehlen vollständig, was jedoch mangels subjektivem 

Rechtsanspruch auf sozialtherapeutische Behandlung für rechtmäßig erachtet wird. 

Allein bei wegen Sexualdelikten Verurteilten ist dies inzwischen bundesweit gesetz-

lich vorgesehen. Bei allen anderen Betroffenen wird in der Regel darauf verwiesen, 

dass eine Aufnahme in der Therapie „verfrüht“ erscheine oder aber dass Therapie 

ohne Entlassungsperspektive nicht sinnvoll sei. Dies kann jedoch nicht der Maßstab 

sein. Wenn man schon über das Institut der Sicherungsverwahrung diskutiert, muss 

dies einen behandlungsorientierten Vollzug beinhalten. Dabei soll erneut darauf hin-

gewiesen werden, dass es sich hierbei nicht um eine besondere „Begünstigung“ für 

verurteilte  Straftäter  handelt.  Vielmehr  dienen resozialisierungsfördernde Maßnah-

men gerade dem Schutz der Allgemeinheit. Diesen Schutz zu gewährleisten und da-

bei möglichst wenig in Grundrechte von Betroffenen einzugreifen, ist der grundge-

setzliche Auftrag des Bundes und der Länder. Man kann also nicht einerseits eine 

Verschärfung der Regelung zur Sicherungsverwahrung fordern und auf der anderen 

Seite bereits jahrzehntelange Misstände im Vollzug weiterhin hinnehmen.35 

Allerdings warnt Scharmer vor der Gefahr, dass es bei Durchführung von Therapie-

maßnahmen – gerade bei dem im Gesetzesvorhaben erfassten Bereich der Sexual-

kriminalität – zu einer Scheinanpassung und nur äußerlichen Therapiewilligkeit kom-

men könnte. Gefangene, die das Damoklesschwert der vorbehaltenen Sicherungs-

verwahrung über sich schweben haben, werden kaum eine ehrliche und konfrontati -

ve Auseinandersetzung mit ihrer Persönlichkeitsproblematik im Rahmen von Thera-

piemöglichkeiten im Strafvollzug suchen können. Denn sie laufen permanent Gefahr 

34 Bartsch/Kreuzer, 2011: 13.
35 Scharmer, 2012: 5.
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in einem therapeutischen oder behandlerischen Prozess genau die Tatsachen zu of-

fenbaren, die die bislang nach § 66a StGB nur wahrscheinlich gehaltene Prognose 

nunmehr auf eine breitere Basis stützt, damit verfestigt und letztlich ihre potentiell le-

benslange Verwahrung nach dem Strafende ermöglichen kann. Dies könnte ggf. so-

gar zu einer Erhöhung von Rückfalldelinquenz führen.36

Zusammengefasst sollten bei einer Neuregelung der Sicherungsverwahrung zumin-

dest folgende Punkte erfüllt werden:

Es bedarf es einer kompetenten, personell und sachlich ausreichend ausgestatteten 

effektiven Nachbetbetreuung von rückfallgefährdeten entlassenen Gefangenen. Ein 

dafür bislang guter Ansatzpunkt ist nach hiesigem Dafürhalten die Möglichkeit der 

Anbindung an die forensische Ambulanz im Sinne von § 68a StGB. Die hier bislang 

nur im kleinen Maßstab vorliegenden begonnenen Bemühungen müssen ebenfalls 

erheblich ausgebaut werden.37

Nur durch ausreichende Behandlungsangebote im Strafvollzug kann man – nie voll-

ständig ausschließbare – Rückfallgefahren wesentlich besser begrenzen und damit 

mit menschenwürdigen Mitteln den Schutz der Allgemeinheit vor schwerwiegenden 

Straftaten effektiver bewirken als die Sicherungsverwahrung.38

Die Anordnung einer Sicherungsverwahrung im Urteil darf nur bei schwerwiegenden 

Gewalt- und Sexualstraftaten erfolgen, was der Gesetzesentwurf bislang allerdings 

nicht vorsieht. Bereits der Strafvollzug muss darauf gerichtet sein, die spätere Voll-

streckung einer angeordneten Sicherungsverwahrung zu verhindern. Dafür bedarf es 

eines gesetzlichen wie tatsächlichen Ausbaus der Sozialtherapie, der Möglichkeiten 

der Erprobung in Vollzugslockerungen sowie der (Weiter-)Entwicklung geeigneter Be-

handlungskonzepte. Es muss zu Gunsten der Untergebrachten eine Ungefährlich-

keitsvermutung bestehen, die durch die Vollstreckungsgerichte jeweils widerlegt wer-

den muss, um eine Fortdauer der Sicherungsverwahrung anordnen zu können: In 

dubio pro libertate! Bewährungshilfe und Führungsaufsicht müssen für Hilfsmaßnah-

men und Unterstützung nach einer  Entlassung personell  und sachlich  wesentlich 

besser ausgebaut werden. Eine enge Zusammenarbeit mit freien Trägern und das 

Entwickeln  gemeinsamer  Konzepte  zur  Rückfallvermeidung  können  bestehende 

Restrisiken auf ein Minimum reduzieren.39

36 Scharmer, 2012: 10.
37 Scharmer, 2012: 14.
38 Scharmer, 2012: 19.
39 Scharmer, 2012: 19.
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